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I S 141t12

105 C 246t11

Amtsgericht Siegburg

Landgericfrt Bonn

Hlnweisheschlu$s

in dem Rechtsstreit

Autovermietung GmbH

./. EURO 2000

Die Kammer weist darauf hin, dass beabsichtigt ist, die Berufung der Beklagten
gegen das Urtoil cles Amtsgerichts Siegburg vom 02.05 .2012 - 10S C 245t11 - nach g

522 Abs. 2 ZPO einstimmlg durch Beschluss zurückzuweisen.

Es besteht Gelegenheit, hierzu binnen g Wochen nach Zugang dioses Beschlusses

Stellung zu nohmen,

gr(!.trds

Die zulässige Berufung hat aus den zutreffenden Gründen, der angofochtenen Ent-

scheidung, die cJurch das Berufungsvorbringen nicht entkräftet werden, offensichilich

keine Aussicht auf Erfolg, Die Saclre hat auch weder grundsätzliche Bedeutung noch

ist eine Entscheidung zur Fortbildung des Rechts odor zur Sicherung einer einheitli-

chen Rechtsprechung erforderlich. Schließlich ist,auch eine mundlietre Verhandlung
nicht goboton ($ 522 Abs, 2 S. 1 ZPO).
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Die Ausführungen in der Berufungsbegründung ftlhren nicht zu einer anderen Beur-

teilung. Es ist nicht ersichtlich, dass die angefochtene Entscheidung auf einer

Rechtsverletzung beruht (S 546 ZPO) oder nach S 529 ZPO zugrunde zu legende

Tatsachen eine andere Entscheidung rechtfertigen ($ 513 Abs. 1 ZpO\.

Das Amtsgoricht hat zu Recht entschieden, dass der Klägerin ein Anspruch auf Zah-
lung weiterer Mietwagenkosten in Höhe von ''[ ,929,32 Euro aus abgetretenem Recht
gemäß $S 7Abs. 1 SIVG, 115Abs, 1 We i.V.m. S 398 BGB zusteht.

1.

Die Kammer hält es ihrer ständigen Rechtsprechung folgend für sachgerecht, alg

Schätzungsgrundlage den Schwacke-Automietpreisspiegel heranzuziehen (vgl. LG

Bonn, Urt. v. 10.05.2011 - I S 13111; Urt. v. 28.0A,2A11 - I S 86/11 -).

Naoh der ständigen Rechtsprechung des BGH (vgl. nur BGH, urt. v. o2.oz,Z11o -.Vl
ZR 139/08, juris Rn, 1 0,24f1.; BcH, urt. v. 02.02,2010 - Vl zR 7/09, juris Rn. B, 1Bff.;

ferner BGH, Urt. v. 24.06.20A8 - Vl ZR 234107, juris Rn. 14, 22f .), der sich die Kam-
mer nach wie vor anschließt, kann der Geschädigte von dem Schädiger bzw. desson

Haftpflichtversicherer nach $ 249 BGB als erforderliohen Heretellungsaufwand den

Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich

denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig

halten darf. Der Geschädigte ist dabei ebenso wie in anderen Fällen, in derren er die

Schadensbeseitigung selbst in die Hand nimmt, nach dem aus dem Grundsatz der.

Erforderlichkeit hergeleiteten Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmon des ihm.

Zumutbaren von mehreren möglichen den wirtschaftlicheren Weg der Schaclensbe-

seitigung zu wählon. Das bedoutet für den Bereich der Mietwagenkosten, dass er
von mehreren auf dom örtllch relevanten Markt - nicht nur ftir Unfallgeschädigte - er-

hältlichen Tarifen für die Anmietung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeugs (innorhalb

eines gewissen Rahmens) grundsätzlich nur den günstigeren Mietpreis ersetzt ver-

langen kann. Ausgangspunkt ftlr die Betrachtung bildet folglich der ortsübliche Nor-

maltarif. Zu dessen Beetimrnung kann und sollte in Ausübung des tatrichterlichen Er-

messens gemäß S 287 ZPO auf das gewichtete Mittel des Schwacke-Automiet-

preisspiegels im Postloitzahlengebiet des Geschädigten zurOckgegriffen werden.
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Die von der Beklagten vorgetragenen Einwendungen sind nicht geeignet, Zweifel an

der Eignung des Schwacke-Autornietpreisspiegels lm konkroton Fall zu begründen.

Die diosen Einwendungen zugrunde liegende Annahme, da6s der Schwacke-Auto-

mietpreisspiegel enorme Preissteigerungen enthalte, die ar.lf unredliches Verhalten

der Mietwagenunternehmen zurückzuführen eeien, übezeugt nicht. Es sind auch

unter Berücksichtigung der AusftJhrungen der Beklagten keine Anhaltspunkte dafur

ersichtlich, dass sich die im Schwacke-Automietpreisspiegel enthaltenen preisände-

rungen nicht an der tatsächlichen Marktentwicklurtg orientieren (vgl. LG Bonn, Be-

schluss vom 21.01.2010,8 S 274t09, n.v., S.3).

Eritgegen der Ansicht der Beklagten liegen auch kelne auf den konkreten Falt bezo-

genen Einwände gegen dio Schätzgrundlage vor, Bo dags nach der Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs (BGH, urteil vom 22.Q2.2011- vl zR 353/09 - = r+s 2011,

264, Rn. 7 f.; udeil vom 18.05.2010 - vl zR 293/08 - = NJW-RR 2010, 1,2s1, Rn. 4;

Urteil vom 17.O5.2Q11 - Vl ZR 142110 - Rz. 7, zitiert nach juris), der sich die Kammor

auch weiterhin anschließt, keine Veranlassung bestand, die Eignung des Schwacke-

Automietpreisspiegels zur Schadensschätzung zu klären. Die in dem Schwacke-

Automietpreisspiegel ausgewiesenen Werte werden nicht durch die von der

Beklagten vörgelegten Angebote der Firmen Sixt, Europcar und Avis erschirttert.

Dies gilt auch in Ansehung des mit der Berufung hervorgehobenen Umstands, dass

die in den Angoboten genannten Preise von der Ktägerin als solche nicht bestritten

wurden, Das Amtsgericht hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die von der

Beklagten vorgelegten Angebote mit dsn nach der Schwacke-Liste abgerechneten

Leistungen nicht vergloichbar und damit nicht geeignet seien, konkrete Zweifel an

der Eignung der Schwacke-Liste als Schätzgrundlage für den zu entscheidenden Fall

zu begründen. Bei den Angeboten handelt es sich um Internetangeboto, die völlig

losgelöst von den Umständan des Einzelfalls bestimmte Tarife ausweisen. lhnen ist

nicht zu entnehmen, ob die Mietbedingungen mit denen in dem vorliegenden Fall

vergleichbar sind, so dass sie nicht als Nachweis eines konkreten günstigeren

Alternativängebots geeignet sind. Zweifel ergeben sich boreits daraus, dass das

lnternet ein Sondermarkt ist, der nicht ohne weiteres mit dem allgemeinen regionalen

Mietwagenmarkt vergleichbar lst (vgl. tsGH, Urt. v. 02.02.2010 - Vl ZRTl\g,juris Rn,

21). Ferner ist jeweile nur ein willkürlicher Aninietzeitpunkt, die Anmietdauer, dio
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Fahrzeugklasse, ein Preis sowie zum Teil das BestEhen einer Vollksskoversicherung

genannt, Nicht umfänglich bei allen Angeboten ersichtlictr ist jedoch, ob eine

Vorbuchungsfrist oinzuhalten ist, ob eine Vorfinanzierung des Mietpreises durch

Hinterlegung einer Kreditkarte oder einer Kaution zu effolgen hat, ob und in welcher

Höhe die Vollkaskoversicherung eine Selbstbeteiligung enthäl! und ob irgendwelche

weiteren Kosten und Auflagen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten

sind, Die Höhe und der Urnfang etwaiger ltlebenkosten erschließt sich ebenfalls

nicht. Es besteht daher kein Anlass, angesichts der von der Beklagten vorgelegten

Angebote an der Eignung des Schwacke.Automietpreisspiegets als

Schätzungsgrundlage zu zweifeln (vgl. OLG Köln, Urt,v, 18,08.2010 - 5 U 44t10,
juris Rn.7; OLG Köln, Urt. v. 18.03.2011- 19 U 145/10, R2,30, zltiertnach juris).

Dies gilt auch in Ansehung der von der Beklagten vorgetegten Entschoidung des

Oberlandesgerichts Hamm (2O.O7.2011 - l-13 U 108/10 -). Wenn das

Oberlandesgericht Hamm die Schwacke-Liste als Schätzgrundlage durch die dort

vorgetragenen konkreten Vergleichsmietangebote der Firmen Sixt, Europcar und

Avis für erschüttert erachtet hat, so ve.rmag dies - die Vergleichbarkeit der zur

Entscheidung gestellten Sachverhalte unterstellt bereits deshalb nicht zu

überzougon, weil der zu schätzende Normaltarif der [-löho nach von den

vorgenannten Faktoren (Einhaltung einer Vorbuchungsfrist, Vorhandehsein einer

Kreditkarte bzw. einer Kaution, weitere nach AGB hinzukomrnende Kosten/Auflagen)

boelnflusst wird. Die fehlende Berllcksichtigung dioser Faktoren hindert aus Sicht der

Kammer die Vergleichbarkeit der Tarifo untl gibt dalrer keinen Anlass, Zweifel an der

Eignung des Schwacke-Automietpreisspiegels zur Schadensschätzung zu

begrunden

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der neueren Rechtsprechung dee

Bundesgerichtshofs. Darin lst nämlich lediglich gefordeft worden, dass das

Berufungsgericht prüft, ob sich aus dem Hinweis der Beklagten auf günstigere

Angebote anderer Anbieter gewichtige Bedenken gegen dle Eignung des Schwacke-

Automietpreisspiegols als Schätzungsgrundlage ergeben (vgl. BGH, Uft. v.

02,02,2010 - Vl ZR TlOg - juris R2.21; BGH, Urt. v, 18,05,2010 - Vl ZR 293/08 *
juris Rz. 5f.; BGH, Urt. v. 22.02,2011 - Vl ZR 353/09 - juris Rz. 8; BGf'f , Urteil vom

17.95.2A11 - Vl ZR 142110 - juris Rz, 7), Aus den vorstehend dargelegten Grunden
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ist dies jedoch nicht der Fall. Eine weitere Sachar-lfklärung ist nicht veranlasst,

lnsbesondero kommt die Einholung eines Saohverständigengutachtens nicht in

Betracht, da dies vor dem Hintergrund des nicht hinreichend substantlierten Vortrags
der Beklagten zu einer unzuläseigen Ausforschung filhren wl.rrde (vgl. OLG Köln, Urt.

v, 18.08.2010 - 5 U 44110, juris Rz. 7).

Dementsprechend kann auch nicht dem Einwand der Beklagten gefolgt werden, des
Amtsgericht habe sich in diesem Zusammenhang nicht hinrcichend mit dor Erhebung
des Fraunhofor-lnstituts auseinandergesetzt. Dass andore Erhebungen wie die des
Fraunhofer lnstituts zu andoren Ergebnissen als der Schwacke-Automiotpreis-

Spiegel gelangt sein mögen, genügt nicht, um Zweifel an der Richtigkeit der
Schwacke- Liste zu rechtfertigen. Wie die Kammer bsroits wiederholt ausgeführt hat

ist aus der Erhebung des Fraunhofor lnstituts nicht ersichtlich, dass die von don
Versicherern in Auftrag gegebene Untersuchung auf .überzeugendoro Weise zu
verlässlichoren Schätzgrundlagen gekommen ist (so bereits mit ausführlicher
Begrilndung LG Bonn, Beschluss vom 21 ,01.2010 - B s2T4l0g -- juris, Rz. 6 f,; vgl.

auch OLG Köln, Beschluss vom 20.04.2009 * 13 U 6/09 - juris). Angesichts dessen

ist dio Entscheidung des Amtsgerichts, der Schwacke-Liste als Schätzgrundlage den

Vorzug zu geben, nicht zu beanstanden, Die Art der Schätzungsgrundlage gibt S ZS7

ZPo nicht vor, doren Auswahl steht im tatrichterlichen Ermessen,

2.

Das amtsgerichtliche Urteil ist weiter nicht zu beanstanden, soweit ea die

Vsrurtoilung der Beklagien zur Übernahme von Nobenkoston betrifft, Da die

Berufungsbegrün<Jung hierzu . nicht mehr verhält, wird zur Vermeidung von

Wiederholungen auf die zutreffenden Gründe der amtsgerichtlichen Entscheidung

venruiesen.

Bel dleser Sachlage gibt die Berufung zu einor Abänderung des angefochtenen

Urteils keine Veranlassung,
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Bonn, den 18. 08.2012

Landgericht, L Zivilkammer

Dr, Meincke

fÄx) P.007/013

Klüsener Dr, Nehring
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teilen wir unter Bezugnahme auf den Beschluse vom

O9.O7.2012 mlt, dass elne Rücknahme der Berufung selbst-

verständllch nlcht in Betracht kommt.

1. Die im Beschluss geäußerte Auffassung des Gerichts,

wonach der diesseltlge Vortrag nicht ausreichend sei, um die

Schwecke-Llste als Schätzgrundlage zu erschüttern, iet nicht

im Ansatz mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs In

Übereinstimmung zu bringen. Wir erlauben uns insofern auf

die Berufungebegrtrndung und die dort vorgelegten Angebote

eus den BGH-Veffahren Vl ZR 293108 (Urteit vom

P.011/013

VYn

Telefone
TelefaxtII

--ffi
r-rde
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18.05,2010), vl zR 353/09 (urteil vom 22,02,2011) und Vl zR 142na (urteil

vom 17.05.201 1) zu verwelsen.

2. Um die Anwendbarkeit der Schwacke-Liste als Schätzgrundlage zu er-

sohüttern, ist es (was bereits ausgeführt wurde) - entgegen der Angicht des

Gerlchts - keinesfalls erforderlich, dass die vorgelegten Vergleichsangebote

sämtliche Zusatzkosten berückslchtlgen. Wlr diirfen Insofern auf dle Ausfäh-

rungen in der BerufungebegrLtndung - auf welche das Gericht Oberhaupt nicht

eingeht - vorweisen, wonach schon der Vergleich der Positionen 
"schwacke

Grundprels zzgl. Kasko" mlt den dlesselts vorgelegten Angeboten (welche die

Kaskovereicherung ebenfalls enthalten) belegt, dass eine deutliche ÜberhO-

hung der Schwacke-Preiee vorliegt,

3. Unzutreffend ist euch dle Ansicht der Kemmer, dess dle Einholung eines

Sachverständigengutachtens nlcht ln Betracht komme, de dles zu elner unzu-

läseigen Ausforschung führen würde. Durch dle Nichtbeachtung der Bewelsan-

tritte der Beklegten verletzt die Kammer - wie echon das Amtsgericht - das

Recht der Beklagten auf Gewährung rechtlichen Gehörs. Wir venrueisen an

dieser Stelle auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerlchts vom 09. Ok-

tober 2OO7 zum Az:2 BvR 126El03.

Auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hätte das Amtsgerlcht

hler dle Bewelsantrltte nlcht übergehen dlrrfen. So heißt es z.B, im Beschluse

vom 07.12.2011 zum Az.: lV ZR 33/09 wle folgt:

,lrt ainam solchen Fall dart eine Partei auch Tatsachen, deren Vor-

Ilegen sle ledlgllch vermutet, a/s fesfsfef end behaupten und unter

Bewels stellen, wenn wle hler - für dle Rlchtigkelt ihres Vorbringens

hinreichende Anhaltspunkte bestehen, Zu elnem unzulässlgen

Ausforschungsbewels wird eine solche Beweisführung erst bei of-

fenslchtllcher Willkür oder Rechfsnrlssörauch der vortragenden

Partel (vgl. BGH, Urtelle vom 5. Aprll 2001 lX ZR 276/98, NJW
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2001,2327 unter lll 1 a und vom 11, Juli 1996 lX ZR 226/94. NJW

1996, 3147 untor Il 5 d).'

So llegt es euch hier.

4. Ein Aufschlag in Höhe von 20 % ist nicht erstattungsfählg. Es wlrd auf die

- in diesem Punkt zutreffende - Rechtsprechung des oLG Köln (1s u s4111)

sowle unsere diesbezOglichen Aueftlhrungen im Schrifteatz vom 15.02.2012

venrvleeen.

5. Sofern das Gericht welter an seiner - unzutreffenden . Ansicht festhalten

sollte, wäre e6 zumindeet angezeigt ein entsprechendes Urteil zu erlassen,

gegen welches gleichzeitig die Revlglon zuzulaagen ist. Däss dic Entschei-

dung durchaus grundeätzliche Bedeutung hat, kann angeslchts der gerichtsbe-

kannten Fülle von Verfehren nlcht ernsthaft In Abrede gestellt werden. Auf

Grund des Umstandes, dass etliche Landgerichte und Oberlandesgerichte eine

abwelchende Auffassung in Bezug auf die Anforderungen zur Erschütterung

einer Liste als Schätzgrundlage vertreten, wäre eine Entscheidung durch Urtell

mit anschließender Revisionszulassung auch eus Gründen der Rechtssicher-

helt angezelgt.

flf partner GbR
durch:

te
Rechtsanwalt

P.013r013
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I S 141/12
105 C 246111
Amtsgericht Slegburg

Landgericht tsonn

Beschluss

In dem Rechtsstroit

Boklagten und Berufungsklägerin,

Prozessbevol lmächiigte :

gegen

Firma EURO 2000 Autovermietung GmbH, vedr. d. d. Gf,, Siegburger Str. 37-39,

53229 Bonn,

Klägerin und Berufungsbeklagte,

P rozessbevo I lrnachtigte: Rechtsanwälte Wenning & Brix,

Hochkreuzallee 1 ,53175 Bonn,

hat die 8. Zivilkammer des Landgerichts Bonn

am 25.09.2012

durch die Richterin am Landgericht Dr. Meincks, die Richterin am Amtsgoricht

Klüsener und den Riehter am Landgericht Dr. Bräuer

beschtoss€n :

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Amtsgerichts Siegburg

vom 1 1.04,2012 (105 C 248111) wird zurückgewiesen,

Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsveffahrens .

Das angefochtone Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig

vollstreckbar.

Der Wert des Streitgegonstandes für die Berufungsinstanz wird auf

(FA,\) P.008/013
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1 .929,92 EU R festgesetzt.

Gründe.

Die Berufung war gemäß S 522 Abs. 2 ZPO durch Beschluss zurückzuweisen.

Die zulässige Berufung hat nach einstimmiger übezeugung der (ammer aus den
zutroffenden Grtlnden der .angefochtenen Entscheidung, die durch das Berufungs.
vorbringen nicht entkräftet werden, ksine Aussicht auf Erfolg. Die ffechtssacho hat
auch keino grundsätzlicha Bedeutung. Weder die Fortbildung des Rechts noch die
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung der
Kamrner auf Grund mtlndlicher Verhandlung, die auch sonst nicht geboten ist.Zur
Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Gründe des Kammerbeschlusses vom
18,08.2012 Bezug genommon, Dle mit Sehriftsatz der Beklagten vom 1Z.Ag.2O1z
hiergegen erhobenen Einwände geben der Kammer keinen Anlass zur Anderung
ihrer Rechtsauffassung.

Di,es gilt zunächst f[tr den Einwand, dlese Rechtsauffassung, der zufotge der
Sachvortrgg der Beklagten zu konkreten Vergleichsangeboten nicht ausroichend sei,
um die Schwacke-Liste als Schätzgrundlage zu erschüttern, sei nicht in
Übereinstimmung zu bringen mit der einschlägigen Rochtsprechung des
Bundesgerichtshofs. Die 

, 
von der Beklagton zur Begründung herangezogenen

hÖchstrichterlichen Entscheidunqen stehen zu den Ausfilhrungen der Karnmer im
Streitfall nicht in Widerspruch. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
bedarf die Eignung von Listen oder Tabellen, dorer sich der besonders freigestellte
Tatrichter gemäß S zB7 zpo im Rahmen der Bemessung der Höhe des
Schadensersatzanspruchs bedienen darf, dann, aber auch nur dann der Klärung,
wenn mit konkreten Tatsachen aufgozeigt wird, dass geltend gemachte Mängel der
Schätzungsgrundlage sich auf den zu entscheidenden Fall in erheblichem Umfang
auswirken (BGH, Urtell vom 17.05.2011 - Vl ZR 142/10 -; Urteil vom 22.02.2011 _
Vl zR 353/09 -, Urteil vom 18.05.2010 -Vl ZR 293/08 *, sämtlich zitiert nach juris).
In den Sachverhalten, wolche den von der Beklagten angeführten Entscheidungen
jeweils zugrunde lagen, war der zur Berechnung herangezogene
Schwacke-Mietpreisspiegel substentiiert angegriffen und konkrete Mängel des
Mietpreisspiegels durch umfassenden Sachvoftrag zu günstigeren alternativen
Mietpreisangeboten aufgezeigt. Mit diesem Sachvortrag hatte sich das jeweilige
Berufungsgericht entweder gar nicht (BGH, Urteil vom 18.05.ZOIO - Vl ZR 293/0g -,
zitiert nach juris, Rz, 6) ocler nicht in ausroichender Weise auseinandergesetzt, weil
nicht fOr erheblich erachtet (BGH, Urteil vom 22.O2.2011 - Vl ZR 3gg/09 - Rz. g),

oder er wurde aus einer unzutreffenden rechtlichen Enruägung heraus nicht
berücksichtigt (sGH, urteil vom 17,05.2011 - vl zR 142110 -. Rz. 4). Dio Kammer hat
sich eingehend mit dem Sachvortrag der Boklagten zur Vorlage vermeinlich
gLlnstigerer alternativer Mietpreisangebote der Firmen Avis, Sixt und Europcar
aueeinandergosetzt und dargelegt, dass und aus welchen Gründen die
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Vergleichbarkeit der vorgelegten Alternativanjebote nicht gegeben ist, Ein
Rechtsfehler, welcher zum Erfolg der Revisionon in den oben angeführten Fällen
führte, ist daher nicht ersichtlich. Da aus Sicht der Kammer eine Vielzahl von
Faktoren die Vergleichbarkeit der von der Beklagten vorgelegton Angebote hlndert,
kommt os auf die Frage, ob die Vergleichsangebote sämtliche Zusatzkosten erfassen
mttssen oder nicht, nicht an,

Auch soweit die Beklagte einwendet, durch die Nichtbeachtung der Bewoisantritte
werde ihr Anspruoh auf rechtliches Gehör verlotzt, führt dies nicht zum Erfolg. Die zur
Begründung dieser Rechtsautfassung herangezogene Entscheidung des
Bundesgerichtshofs vorrr 07,12,2011 (lV ZR 33/09), ausweislich deren eine partei
auch bloß vermutste Tatsachen als foststehend behaupten und unter Beweis stellen
darf, wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür bestehen, ist nioht einschlägig, da ein
anderer Sachverhalt zur Beurteilung gestellt war. In dem vom BGH zu beurteilenden
Fall waf der. Beweisfithrer darlegungspflichtig für eine Tatsache, dio seinem
Wahrnehmungsbereich entzogen war, weil es sich um interne Vorgänge der
Gegenseite handelte. Nur für dorartige Sachverhalte, in denen die Dhdegung und
Beweisführu'ng ers"hwert ist (,,in oinem solchen Fall" vgl. BGH, a.a.o,,'Rz. 1z),

wordon geringere Anforderungen ari den Substantiiorungsumfang gestellt und wird
die Grenze unzulässiger Ausforschung weitef gezogen. Ein solcher Ausnahmefall ist
vorliegend ersichtlich nicht gegeben,

Da die Kammer sich wie dargelegt nicht in Widerspruch, sondern im Einklang mit der
höchstrichterlichen Rechtsprechung befindet und die Rechtssache auch im übrigen
kelne grundsätzliche Bodeutung hatiund wsder <jie Fortbildung des Rechts noch die
Sicherung einor einheitlichen Rechtsprechung eine Entschoidung des
Revisionsgerichts ertordern, $ 5+g Abs. 2 ZPO, bestand kein Anlass,l die Revision
zuzulassen.

Die Nebenentschoidungen beruhen auf gS g7 Abs.
26 Nr. B EGZPO

1,708 Nr, 10 Satz 2, 713 ZPO, S
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Dr, Moincke Klüsener Dr. Bräuer
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